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Eeantwortung der AnfraGe der Abgeordneten BeB und 
Genossen, betreffend Betreuunc der unselbständig Beschäf­
tigten durch ~~erksärzte, lIr. 1782/J. 

In Beantwortung der Anfrase beehre ich mich folgendes 
mitzuteilen: 

Zu 1: nach Berichten der Arbeitsinspektorate sind 
in Österreich derzeit inSGesamt 192 Eetriebsärzte tätig. 
Davon entfallen 131 Betriebsärzte auf Betriebe, die auf 
Grund des ~. 22·des Arbeitnehmerschutzc;esetzes, BGBl. 
lIr. 234/1972, verpflichtet sind, einen betriebsürztlichen 
Dienst einzurichten. Die restlichen 61 Eetriebsärzte sind 
in Betrieben t~tig, fUr die eine solche gesetzliche Ver­
pflichtung nicht besteht. Diese TätiGkeit Uben 23 Betriebs­
ärzte hauptberuflich und 169 nebenberuflich aus. 

Zu 2: Nach § 22 Abs: 2 des Arbeitnehmerscbutzcesetzes 
hat der betriebsärztliche Dienst den Arbeitgeber bei der 
~lrchfUhrunc des Arbeitnehmerschutzes im Betrieb zu unter­
stUtzen und V.l beraten, sOl'iei t es sich hiebei um .4.nGeleGen­
beiten des Gesundheitsschutzes im Betrieb handelt. Nach 
Abs. 4 des e;leichen I-aragraphen muß die Unabhängigkeit der 
Betriebsärzte gegenüber dem Arbeitgeber und den Arbeitneh­
mern in ärztlichen sowie in sonstiGen Belangen, die sich bei 
der Durchführung der betriebsärztlichen Aufgaben ergeben, 
gewährleistet sein. 

Er kann somit nur in diesem Sinne auf Entscheidungen 
der Unternehmungen Einfluß nehmen. 

Zu 3: Dan Zentral-Arbeitsinspektorat verfLigt Liber kein 
Zahlenmaterial betreffend berufsbedincte Gesundheitsschäden 
im allGemeinen. Viele Gesundheitsschäden, die auf nachte i­
liee At.lsT,'lir}mnsen bestimr:1ter i\ .. rbei tseinflüsse zurückzuführen 
sind, wie Abnützungs- un~ Verschleißkrankheiten des StLitz­
und Be,,'Jeguncsappara tes, des Herz-Kreislauf syster.1s oder 
nervöse Belastung, sind im Einzelfall @edizinisch meist 
nicht abgrenzbar; sie werden daher auch statistisch nicht 
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erfaßt. Über die ~nt\\'icklunc hinsichtlich bestimmter 
berufsbedingter Gesundhei tssch[.iden, nämlich der Berufs­
kranl:hei ten in Sinne der sozialversicherunßsrechtlichen 
Vorschriften, stehen statistische Unterlagen zur Verfü­
GUng. Zusammenfassend zeißt sich ein beachtlicher Rlick­
gang bei den Erkrankungen durch chemisch-toxische 
Stoffe, ein Rückganß der Staublungenerkrankungen sO\<lie 
auch der beruflich verursachten Hauterkrankuncen, \'lenn 
man die Zahlen der l~achkriecsjahre als VerGleich heran­
zieht. Zugenommen haben in der letzten Dekade die Gehör­
schädigungen durch Läro; dies ist vor allem mit der 
zunehmenden FeststellunG solcher Schäden anläßlich Ulli­

fassender ReihenuntersuchunGen zu erklären. Im Ansteigen 
begriffen sind ferner die beruflich erworbenen Infektions­
krankheiten benJSanitätspersonal, insbesondere die beiden 
Formen der Hepatitis. 

Die Gesaotzahlen der Beruf sl::ran khei ten liegen in den 
letzten Jahren zwischen 650 und 950 Fällen, von denen jedoch 
nur ein Teil zu einer Rente flihrt. Getrennte Zahlenangaben 
hinsichtlich österreichischer und ausländischer Arbeit­
nehmel.' stehen derzeit nicht zur VerfüGUnG. 

ZU LI-~ Auf den zVJei ten Satz der Ausführungen zu Frage 2 
wird verwiesen. Ferner wird bemerkt, daß die Betriebsärzte 
in jenen Fällen, in denen sie zur Durchflihrung ärztlicher 
Untersuchungen nach § 8 des Arbeitnehmerschutzgesetzes 
vom Bundesminister flir soziale Veri'lal tung ermächtigt sind, 
zu entscheiden haben, ob ein Arbeitnehmer auf Grund der 
Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung für die flir ihn vor­
gesehene oder von ihm bereits ausgeübte Tätigkeit in gesund­
hei tlicher Hinsicht geeignet ist. ',.Jird eine solche jügnung 
vom Arzt nicht bestätigt, so darf der Arbeitnehmer zu de.:.:' 
betreffenden Tätigkeit nicht herangezogen werden. 
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